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Anlage 1 zur Verordnung über die Einrichtung einer Verbotszone über das Führen von 

Waffen und Messern in der Stadt Wilhelmshaven 

Der räumliche Geltungsbereich dieser Verordnung wird wie folgt begrenzt und in der Anlage 

2 bildlich dargestellt: 

1. Öffentliche Flächen innerhalb des von den Straßen Mitscherlichstraße, Peterstraße, 

Virchowstraße und Ebertstraße umschlossenen Bereiches („City“) 

2. Friedrich-Wilhelm-Park (zwischen Markt-, Virchow-, Göker- und Ebertstraße) 

3. Kurpark (zwischen Bismarck-, Mozart-, Göker- und Bremer Straße) 

4. Brommygrün (zwischen Mühlenweg und Friedenstraße) 

Der zeitliche Geltungsbereich dieser Verordnung wird wie folgt begrenzt: 

1. Montag bis Donnerstag 

jeweils von 16:30 Uhr bis 08:30 des Folgetages 

2. Freitag bis Montag 

durchgängig von Freitag, 16:30 Uhr, bis Montag, 08:30 Uhr 


